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Praktikumsvertrag 


zur 3-jährigen Ausbildung zur Hauswirtschafterin / zum Hauswirtschafter an der Berufsfachschule der Beruflichen Schule Uferstrasse gemäß der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der dreijährigen Berufsfachschule für Hauswirtschaft (APO-HW) in der aktuellsten gültigen Fassung zwischen:



	Name des Betriebes:


	Verantwortliche/r Anleiterin/Anleiter:

	Straße:


	Ort:

	Stempel:



	Telefon:

	

	E-Mail:
	



und

	Name der Praktikantin/des Praktikanten:

	Straße:

	Ort:

	Geboren am:

	Gesetzlich vertreten durch:[footnoteRef:1] [1:  Vertretungsberechtigte sind beide Eltern gemeinsam oder ein Vormund, sowie nicht gesetzliche Hinderungsgründe vorliegen.] 


	Telefon:

	E-Mail:






§1
Dauer des Praktikums / Ausbildungszeit / Urlaub
Die Ausbildung zur Hauswirtschafterin/zum Hauswirtschafter dauert drei Jahre und beinhaltet zwei voneinander unabhängige Betriebspraktika, jeweils schulbegleitend im zweiten/dritten und im vierten/fünften Semester der Ausbildung.
Dieser Vertrag umfasst das  ___ Betriebspraktikum vom ______________   bis zum _____________ .
Das Praktikum beginnt mit zwei Intensivwochen mit jeweils fünf Betriebstagen. Ein Betriebstag darf acht Stunden Arbeitszeit nicht überschreiten. Nach den Intensivwochen läuft das Praktikum an zwei Tagen pro Woche (_____________ und  _____________) weiter. Die wöchentliche Praktikumszeit beträgt dann 16 Stunden. An den restlichen Tagen der Woche findet Unterricht in der Beruflichen Schule Uferstrasse statt. 
Die Ausbildung richtet sich unter Berücksichtigung der schulischen Zeiten nach den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen. Dabei ist bei nicht volljährigen Praktikantinnen/ Praktikanten auf den Jugendarbeitsschutz zu achten. 
Die Praktikantin/ der Praktikant sollte maximal an zwei Wochenenden pro Kalendermonat beschäftigt werden. An gesetzlichen Feiertagen hat die Praktikantin/der Praktikant frei.
Die Praktikantin/ der Praktikant hat die Weihnachtsferien und die Sommerferien frei.
Im Laufe des Praktikumsjahres stehen der Praktikantin/dem Praktikanten 14 arbeitsfreie Tage zur Verfügung. Da Berufsschultage von der Urlaubsregelung ausgenommen sind, liegen diese vorzugsweise in den Schulferien. Die Festlegung der Urlaubstage ist rechtzeitig abzustimmen. 
Der letzte Arbeitstag in diesem Praktikum ist der   _____________.


§2
Probezeit, Kündigung des Vertrages

Die Probezeit beträgt einen Monat.[footnoteRef:2] Wird das Praktikum während der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbrochen, so verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.  [2:  Diese Befristung der Probezeit ist der Kürze des Praktikums geschuldet. 
] 


Während der Probezeit kann der Praktikantenvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

Nach der Probezeit kann der Praktikantenvertrag nur gekündigt werden 
· aus einem wichtigen Grund, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
· von der Praktikantin / vom Praktikanten mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen, wenn sie/er das Praktikum/die Ausbildung abbrechen möchte. 

Die Kündigung muss schriftlich und unter Angabe der Gründe erfolgen. 


§3
Pflichten des Betriebes

Der Praktikumsbetrieb führt die Ausbildung der Praktikantin/des Praktikanten nach einem individuell erstellten Praktikumsplan auf der Grundlage einer Checkliste durch, der Bestandteil dieser Praktikumsvereinbarung ist und mit der Praktikantin / dem Praktikanten zu Beginn besprochen wird. Der Betrieb verpflichtet sich, der Praktikantin / dem Praktikanten nur Tätigkeiten zu übertragen, die dem Zweck des Praktikums dienen und ihren / seinen körperlichen Kräften angemessen sind. 

Der Betrieb benennt eine geeignete Anleiterin bzw. einen geeigneten Anleiter[footnoteRef:3], die/der die Ausbildung begleitet und der/dem die Ausbildungsnachweise der Praktikantin/des Praktikanten regelmäßig vorzulegen sind. Der Betrieb erfasst alle Fehltage. Bei Fehlzeiten von mehr als drei Tagen oder 20 Stunden teilt er diese der Schule umgehend mit. Die Gesamtfehlzeiten sind zum Ende des jeweiligen Schulhalbjahres der Schule mitzuteilen.  [3:  Das kann sein: eine Person mit einer Ausbildereignungsbescheinigung, einer abgeschlossene Ausbildung im hauswirtschaftlichen oder gastronomischen Bereich, mit langjährige Erfahrungen in der betrieblichen Praxis.
] 


Die Praxisstelle verpflichtet sich, der  Beruflichen Schule Uferstrasse ein Befähigungsbericht über die Leistungen der Praktikantin / des Praktikanten zu geben. Diese enthält eine Darstellung der Inhalte und des Ablaufes des Praktikums, eine Bewertung der erbrachten Leistungen sowie Angaben über Versäumnisse bzw. Fehltage. Dazu kann eine von der Beruflichen Schule Uferstrasse erstellte Vorlage verwendet werden.  

Besondere Kompetenzen und Leistungen der Praktikantin/ des Praktikanten sind herauszustellen. Der Befähigungsbericht wird der Praktikantin / dem Praktikanten vorgelegt und erläutert, bevor dieser an die Beruflichen Schule Uferstrasse jeweils zum Schulhalbjahr übermittelt wird. Der Abgabetermin ist der ______________ und der ______________ oder wird von der Klassenlehrerin mitgeteilt. 


Der Betrieb zahlt der Praktikantin /dem Praktikanten eine Vergütung von __________€ monatlich. Sollte keine Vergütung gezaqhlt werden, sind der Praktikantin/dem Praktikanten Getränke und ein Pausensnack unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Eine Änderung oder vorzeitige Auflösung des Vertrages zeigt der Betrieb der Beruflichen Schule Uferstrasse unverzüglich an. 


§4
Pflichten der Praktikantin / des Praktikanten

Die Praktikantin/der Praktikant unterliegt der betrieblichen Ordnung, den Unfallverhütungsvorschriften, dem Datenschutz und der Schweigepflicht. 

Die Praktikantin/der Praktikant verpflichtet sich, die Ausbildungsnachweise (die Praktikumsmappe) gewissenhaft zu führen und dem Betrieb regelmäßig und unaufgefordert vorzulegen, auf Verlangen auch der Berufsschule.  

Fehlzeiten hat die Praktikantin/der Praktikant dem Betrieb entsprechend der betrieblichen Regeln unverzüglich mitzuteilen.

Hierbei gelten die im Schulgesetz §28, Absatz 6 verankerten Bestimmung zur Anwesenheit. Wenn die Praktikantin/der Praktikant nicht mehr schulfplflichtig ist und im Verlauf eines Monats insgesamt zwanzig Stunden unentschuldigte fehlt, kann die Schule gemäß § 28 Absatz 6 Satz 6 Hamburgisches Schulgesetz eine Entlassung der Praktikantin / des Praktikanten bei der zuständigen Behörde beantragen. Unentschuldigte Fehlzeiten können in Absprache mit der Anleiterin/dem Anleiter nachgearbeitet werden.



§5
Beilegung von Streitigkeiten

Bei allen aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist vor Inanspruchnahme der Gerichte eine gütliche Einigung unter Mitwirkung der Beruflichen Schule Uferstrasse anzustreben.  


§6
Versicherungsschutz

Die Praktikantin/der Praktikant ist durch die Unfallkasse Nord gemäß  § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII unfallversichert. Für Schäden, die die Praktikantin / der Praktikan in Ausübung seiner betrieblichen Aufgaben verübt, haftet die Freie und Hansestadt Hamburg, sofern die Praktikantin / der Praktikant keine eigene Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat.  


§ 7 
Datenschutz und Verschwiegenheit
Der Betrieb verpflichtet sich, die Daten der Praktikantin/des Praktikanten entsprechend den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz zu behandeln. Er erhebt, verarbeitet und nutzt Daten nur zur Erfüllung des Vertragszwecks und nur im erforderlichen Umfang. 
Die Praktikantin/der Praktikant verpflichtet sich, über alle ihr bzw. ihm im Zuge des Praktikums bekannt werdenden personenbezogenen Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren. 
Diese Verpflichtungen des Betriebs und der Praktikantin/des Praktikanten behalten auch nach Beendigung des Praktikums Gültigkeit. 


§ 8
Sonstige Bestimmungen

Eine Kopie des Praktikantenvertrages ist der Beruflichen Schule Uferstrasse zu übergeben.
Änderungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform und der Zustimmung der Beruflichen Schule Uferstrasse. 



Hamburg, den  



	
	
	

	Für den Betrieb:
Anleiterin/Anleiter
	
	Die Praktikantin/ Der Praktkant

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Die/Der gesetzliche Vertreter/in

	
	
	

	
	
	








Das Betriebspraktikum wird von schulischer Seite begleitet von:

__________________________ , zu erreichen unter ___________________________ . 


Wir wünschen uns einen praktikumsbegleitenden Austausch per Mail oder Telefon und ein bis zwei Praktikumsbesuche nach vorheriger Absprache.  


In dringenden Fällen können Sie auch über das Schulbüro (040 428952-0) Kontakt aufnehmen. 
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